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staufisdien Urkunden, die den Regalienbegriff verwandten255). Audi die 
Schriftsteller fügen sich in dieses Bild. Wenn sie von „regalia“ sprachen, 
meinten sie in der Regel nichts weiter als die Regalieninvestitur; ein 
Verweis auf Otto von Freising möge hier genügen. Der Begriff erstarrte 
in Deutschland in der durch das Wormser Konkordat festgelegten Funk­
tion. Er wurde nicht zum Ausgangspunkt eines dem Königtum zugute 
kommenden „Staats“-denkens. Die Begriffsebene „Hoheitsrechte“ blieb 
ihm unerreichbar. Nicht einmal das sogenannte Regalienrecht hieß in 
Deutschland „ius regalium“; dies war französischer Sprachgebrauch und 
erst von modernen Verfassungshistorikern auf die deutschen Verhältnisse 
des späten 12. und frühen 13. Jahrhunderts übertragen worden258).

Das Regaliendenken in Deutschland änderte sich erst durch die Re­
zeption des römisch-italienischen Rechtes, die ja auch die Länder nördlich 
der Alpen mit den „Libri feudorum“ bekannt machte. In den italienischen 
Lehnrechtsbüchern aber fand man als 2F56 auch das ronkalische Regalien­
weistum, das all die Rechte und Einkünfte aufzählte, die dem Staate, in 
Deutschland dem Territorialstaate, gebührten. Jetzt konnte die Summe 
der Regalien zum Inbegriff der Landeshoheit werden; seitdem wurde der

2M) Ott S. 297ff.; ferner DKoIII 266 (regalia quod herscilt dicitury, DKoIII 
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de n d o r f, Registrum oder merkwürdige Urkunden für die deutsche Geschichte 
1 (1849) nr.27 S. 70, vgl. Classen, in: Vorträge und Forschungen 17, S. 439 
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S. 882, 35f., Fälschung wohl der 1.Hälfte des 12. Jh., vgl. Classen, in: 
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und Forschungen 17, S.451ff.; für Frankreich: Philipps, Regalienrecht 
S. 17ff.; J. Gaudemet, La collation par le roi de France des bénéfices va­
cants en régale, des origines à la fin du XIVe siècle, Bull, de Pécole des hautes 
études, Sciences religieuses 51 (1935) S. 13ff.; der s. (wie oben Anm. 3) 
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